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"Was Jr vom 14 . July Jüngsthin wegen des dorfs Merishausen 3 darzuo Jch die

Losung habe , für die Statt Schaffhusen Jnterredendo an mich schriftlich ge¬

langen Lassen , Solches ist mir den 16 . eiusdem woleingeantwurttet worden }

Unnd hett Zwar auch vor lengstem darauff beantwurtet 3 Wann Jr Jmmitelst wi-

derumb Zusamen khomen weren . Weyl Jch dann unlängst bericht worden 3 das

abermahl ein tag Zu Baden angesehen . . . , 3 Allss will Jch euch darauff hiemitt"

folgende Antwort geben.
Ihren Vorschlag , sein Rückkaufsrecht nicht auszuüben , könne er
unmöglich akzeptieren . Auch wäre er nie auf den Gedanken gekom¬
men , dass sie dieses Ansinnen überhaupt stellen könnten , wüssten
sie doch ganz genau , dass die Behauptungen der Stadt Schaffhausen,
wonach seine , Karls , Forderungen gegenüber Merishausen längstens
verjährt seien , nicht haltbar seien.
"Sy auch Jre fuegsam Zu dem dorff Merishausen mit Jren hierumben habendten

guetten Gewarsammenj brieff und Sigel j Zu beschürmen wisenZu  deme Jre

Freyhaitten Jnen auch Zugeben sollen 3 das yemandts Jn Jren Aignen Sachen Zu



sprechen gwaldt haben soll . Dann wass diss und dergleichen aussflücht auch

alle andere Jre exceptiones sowol fori declinatorias als peremtorias betref¬

fen thuet , soll Jm stand rechtens . . . Nach Jnnhalt der Erbeinigung und des

Ewigen berichts [ 1474 ] , Zwischen ain Löblichen haus Österreich und Emgemel-

ter Eydtgnoschafft auffgericht , Jnen so grundtlich darauff geandiwurt werden,

das Sy daran ain benüegen haben muessen . "

So sei er denn voller Hoffnung , dass genannte Erbeinung eingehal¬
ten werde ; auch müsse er sie bitten , Schaffhausen anzuhalten,

"das sy sich der so hoch bedeurter verpuntnus , nit widersetzen , Sonnäer dem

Rechten (darbey niemandt Unrecht geschieht ) . . . Statt und Platz geben " .

Denn nur so achte man die gegenseitigen Bündnisse und stärke die
guten nachbarlichen Beziehungen.
1) Als Aktenstück Nr . 11 bezeichnet.
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